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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Weil die SPK-SR im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission gegen Folge geben war,
kam die parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH) zur Vorprüfung in die grosse
Kammer. Das Anliegen fordert die Abschaffung der Überbrückungshilfe für
Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Diese können zum Beispiel in Folge einer
Abwahl und im Falle von Berufslosigkeit nicht nur Arbeitslosenunterstützung, sondern
auch während maximal zwei Jahren eine Überbrückungshilfe von rund CHF 2'300 pro
Monat anfordern. Dies sei – so die Initiantin – stossend, weil man in einem
Milizparlament einen Job habe und sich daher auch beim RAV melden könne, weshalb
es keine Überbrückungshilfe brauche, auf die man auch in Anbetracht der immer
höheren Entschädigungen für Parlamentarierinnen und Parlamentarier gut verzichten
könne. Natalie Rickli rechnete vor, dass zwischen der Einführung der Massnahme im
Jahr 2003 und dem Jahr 2015 rund CHF 820'000 an Steuergeldern für die
Überbrückungshilfe ausbezahlt worden seien. Aktuell seien CHF 94'000 (2016) bzw. CHF
70'000 (2017) aufgewendet worden. 
Angelo Barrile (sp, ZH) übernahm die Vertretung der Minderheitenposition und
argumentierte, dass es sich hier nicht um einen Bonus handle, sondern um eine echte
Nothilfe und lediglich als eine Alternative oder eine Ergänzung zum Arbeitslosengeld zu
verstehen sei. Es sei zu bedenken, dass immer mehr Parlamentarierinnen und
Parlamentarier neben ihrem politischen Mandat keinen Hauptberuf mehr ausübten,
angestellt seien, Familie hätten und kein Verwaltungsratsmandat beanspruchten, aus
dem sie «einfach so mal schnell mehrere Hunderttausend Franken jährlich beziehen»
könnten. Für diese sei die Überbrückungshilfe nachgerade notwendig. Matthias Jauslin
(fdp, AG) versuchte als Sprecher der Kommissionsmehrheit das Argument beliebt zu
machen, dass die Arbeitslosenhilfe in der Tat genüge und man nicht eine zusätzliche,
den Steuerzahler belastende Nothilfe in Anspruch nehmen müsse. Man solle doch mit
der Annahme der Initiative auch gegenüber dem Ständerat ein Zeichen setzen. Dies tat
der Nationalrat in der Folge auch und gab dem Vorstoss Rickli mit 115 zu 66 Stimmen bei
2 Enthaltungen Folge. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.2018
MARC BÜHLMANN

Nachdem der Bundesrat in seiner schriftlichen Stellungnahme vom 20. November 2019
explizit auf eine Stellungnahme verzichtet hatte – es sei, auch wenn damit finanzielle
Folgen verknüpft seien, Sache des Parlaments, Regelungen für Entschädigungen und
berufliche Vorsorge seiner Mitglieder zu finden –, kam die von der SPK-NR
ausgearbeitete und auf eine parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH) zurückgehende
Abschaffung der Überbrückungshilfe für Parlamentarierinnen und Parlamentarier zur
Beratung in die grosse Kammer. Eine links-grüne Kommissionsminderheit beantragte
Nichteintreten. Die gänzliche Abschaffung sei unverhältnismässig, begründete
Minderheitssprecher Angelo Barrile (sp, ZH) den Antrag. Es könne sein, dass man nicht
wiedergewählt werde, das habe sich «gerade jetzt – nach dem Wahlsonntag» wieder
gezeigt. Und in diesem Fall, der einer Entlassung von einem Moment auf den anderen
gleichkomme, könne es sein, dass man auf finanzielle Hilfe angewiesen sei. Das Anliegen
der Minderheit wurde allerdings relativ knapp mit 98 zu 84 Stimmen abgelehnt. Zu den
geschlossen stimmenden SP-, GLP- und GP-Fraktionen gesellten sich 5 Stimmen aus
der neu geschaffenen Mitte-Fraktion (CVP-EVP-BDP). In der Folge wurde über einen
Minderheitsantrag Streiff-Feller (evp, BE) debattiert, der anstelle einer gänzlichen
Abschaffung eine Kompromisslösung vorschlug. Die Bezugsdauer solle analog zu einer
ungerechtfertigten fristlosen Kündigung auf sechs Monate beschränkt werden, sofern
ein Ratsmitglied noch nicht 65 Jahre alt ist und keine Arbeitslosengelder beziehe. Mit
107 zu 77 Stimmen nahm der Nationalrat diesen Minderheitsantrag an – nachdem
Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG) die Parlamentsmitglieder explizit
darauf aufmerksam gemacht hatte, dass sie ein Anrecht auf Arbeitslosengelder hätten.
Gegen den Antrag votierten die geschlossenen Fraktionen der FDP-Liberalen und der
SVP. In der Gesamtabstimmung wurde das Geschäft mit 104 zu 80 Stimmen
angenommen und an den Ständerat überwiesen. Die Opposition kam erneut von den
SP-, GLP- und GP-Fraktionen, die lieber gar keine Änderung gehabt hätten. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Eine erneute Diskussion über die Offenlegung aller Interessenbindungen von
Parlamentsmitgliedern erachte die Mehrheit der SPK-NR als nicht nötig, habe man
doch erst vor zwei Jahren verschiedene Anpassungen am Parlamentsgesetz
vorgenommen und dort auch die Offenlegungspflichten geregelt, fasste Mathias Jauslin
(fdp, AG) die Position der Kommission in der Herbstsession 2020 zusammen. Die
Forderungen der parlamentarischen Initiative Reynard (sp, VS) seien dort zumindest
teilweise schon erfüllt worden: die Auflistung der beruflichen Tätigkeit mit Funktion
und Arbeitgeber, die Deklaration von Beratungs- und Expertentätigkeiten für den Bund
und für Interessengruppen, die Nennung von Tätigkeiten im Bereich von Führungs- und
Aufsichtsaufgaben, die Offenlegung der Mitwirkung in Kommissionen und Organen des
Bundes sowie die Angabe, ob eine Tätigkeit bezahlt oder ehrenamtlich ist. Eine
Offenlegung der Finanzen, wie sie der Vorstoss Reynard jetzt verlange, sei schon damals
nicht mehrheitsfähig gewesen. Das Milizsystem würde mit solchen Forderungen
«torpediert». Nur in einem Berufsparlament, das vollständig staatlich finanziert sei, sei
es sinnvoll, «jeden zusätzlich verdienten Franken zu deklarieren». Der Europarat könne
zudem nicht als Vorbild dienen – Reynard hatte in der Begründung seines Vorstosses
sowie in seinem Plädoyer darauf verwiesen, dass diejenigen Parlamentsmitglieder, die
gleichzeitig Mitglied des Europarats sind, die von seiner Initiative vorgesehenen Regeln
bereits umsetzen würden –, seien doch dort «massive Korruptionsfälle» Auslöser für
die strengen Offenlegungspflichten gewesen. In der Schweiz funktionierten die
geltenden Regelungen gut und das System der Freiwilligkeit genüge – so Jauslin
abschliessend. Die Bitte von Ada Marra (sp, VD), die die Kommissionsminderheit vertrat
und darauf hinwies, dass Mathias Reynard am heutigen Tag Geburtstag habe und man
ihm mit der Annahme der Initiative ein Geschenk machen könne, verhallte bei der
Mehrheit der Volksvertreterinnen und -vertreter ungehört. Mit 113 zu 67 Stimmen (9
Enthaltungen) wurde das Anliegen versenkt. Nur die SP- und die GP-Fraktion,
unterstützt von Lukas Reimann (svp, SG) und Yvette Estermann (svp, LU), hätten sich
mehr Transparenz im Sinne der Vorlage gewünscht. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2020
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2020 beendete der Nationalrat die Diskussionen um die
Überbrückungshilfe für Parlamentarierinnen und Parlamentarier, indem er mit 106 zu
81 Stimmen (2 Enthaltungen) beschloss, nicht auf das Geschäft einzutreten. Damit folgte
die grosse Kammer ihrer SPK-NR, die zuvor mit 13 zu 11 Stimmen Nicht-Eintreten
empfohlen hatte. Ursprünglich hatte die Kommission entsprechend der ursprünglichen
Forderung einer parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) vorgesehen, diese
finanzielle Hilfe für ehemalige Parlamentsmitglieder gänzlich abzuschaffen. Nachdem
der Nationalrat die Vorlage abgeschwächt hatte – neu sollten nur noch abgewählte,
nicht aber freiwillig zurücktretende Parlamentsmitglieder von einer finanziellen
Überbrückung profitieren –, war der Ständerat in der Sommersession 2020 gar nicht
erst auf die Vorlage eingetreten. 
Es sei eine lange Geschichte, die sich im Kreis drehe, fasste Kommissionssprecher
Matthias Jauslin (fdp, AG) zusammen. Eine Minderheit kritisiere dabei – «vielleicht auch
zurecht» –, wie der Ständerat mit der Vorlage umgehe: «Wenn dem Ständerat etwas
nicht passt, wird es vom Tisch gewischt». Allerdings sei damit zu rechnen, dass die
kleine Kammer auch ein zweites Mal nicht eintreten werde, selbst wenn sich der
Nationalrat nun mit der Vorlage beschäftigen würde, mahnte Jauslin. Es gelte deshalb,
der Sache ein Ende zu bereiten. Für besagte Minderheit wiederholte Gregor Rutz (svp,
ZH) noch einmal die bereits bekannten Argumente: Ratsmitglieder, die neben der
Arbeitslosenversicherung als Milizparlamentarierinnen und -parlamentarier nach einem
geplanten Rücktritt auch noch Einkommen erzielten, sollten nicht in den Genuss
staatlich finanzierter Überbrückungshilfe kommen. Der Ständerat brauche ab und zu
ein paar Monate mehr; auch er werde aber die Wichtigkeit der Angelegenheit noch
erkennen. Die rhetorische Frage von Ada Marra (sp, VD), ob es niemand seltsam finde,
dass die Kommissionsminderheit von einem Fraktionsmitglied jener Partei angeführt
werde, die nichts dagegen einzuwenden habe, dass Christoph Blocher, AHV-Bezüger
und reich, ebenfalls eine Art von Überbrückungshilfe beanspruche, blieb
unbeantwortet – die Vaudoise spielte auf die Forderung des alt-Bundesrats an, sein
Ruhegehalt nachträglich beziehen zu können. In der Folge warb Marianne Streiff-Feller
(evp, BE) im Namen der Mitte-Fraktion für die 2019 gefundene Kompromisslösung und
entsprechend für Eintreten und Kurt Fluri (fdp, SO) gab bekannt, dass die FDP-Fraktion
auch aus finanziellen Überlegungen für Nicht-Eintreten stimmen werde: Auch mit der
abgeschwächten Lösung würden nur unwesentliche Einsparungen der pro Jahr im
Schnitt rund CHF 100'000 betragenden Überbrückungshilfen gemacht. Entsprechend
stammten die Stimmen, die das Geschäft – erfolglos – gerne noch einmal an die kleine
Kammer geschickt hätten, aus der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion, aus der
Mitte-Fraktion (28 befürwortende, 1 Gegenstimme) und aus der FDP-Fraktion (4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
MARC BÜHLMANN
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abweichende, befürwortende Stimmen). 4

In den letzten Jahren gab es einige Vorstösse, mit denen Parlamentsmitglieder etwas
gegen die wachsende Geschäftslast im Parlament unternehmen wollten. Freilich
blieben diese Anliegen stets ohne Erfolg. Einen neuen Ansatz in dieser Sache verfolgte
Matthias Jauslin (fdp, AG): Der FDP-Nationalrat wollte mit seiner parlamentarischen
Initiative «Guillotine-Klausel bei hängigen Vorstössen verhindern!» dafür sorgen, dass
das Parlament dank Optimierungen zukünftig mehr Vorstösse behandelt. Der Aargauer
Nationalrat stiess sich an Art. 119 Absatz 5 des Parlamentsgesetzes, der vorsieht, dass
innert zwei Jahren unbehandelte Vorstösse automatisch abgeschrieben werden. Diese
unbehandelten Abschreibungen könnten insbesondere im Nationalrat durch
verschiedene Massnahmen reduziert werden, etwa durch eine Verkürzung der
Beratungszeiten, durch die Behandlung gewisser Vorstösse in einem schriftlichen
Verfahren, durch einen Verzicht auf Debatten, durch eine Priorisierung von Vorstössen
zu wichtigen Themen, in denen eine hohe Zahl von Vorstössen auf die Behandlung
wartet, oder durch die Abkürzung von Beratungen zu parlamentarischen Initiativen, bei
der sich eine Kommission gegen Folgegeben ausgesprochen hatte. Um die
Geschäftslast dennoch zu begrenzen, schlug Jauslin darüber hinaus vor, die Zahl der
Vorstösse, die ein Ratsmitglied pro Session einreichen darf, zu begrenzen.
Mit 18 zu 6 Stimmen wollte die SPK-NR den Auftrag zur Prüfung von
Optimierungsmöglichkeiten allerdings nicht entgegennehmen und empfahl
entsprechend, der Initiative keine Folge zu geben. Sie teile zwar die Meinung des
Initianten, dass das zentrale Recht der Parlamentsmitglieder, mittels Vorstössen den
Auftrag ihrer Wählerinnen und Wähler umzusetzen, durch die Guillotine-Klausel
beschnitten werde, die von Jauslin vorgeschlagenen Massnahmen seien jedoch nicht
zielführend. So seien zwischen 2008 und 2022 jedes Jahr durchschnittlich 1.7 Motionen
pro Ratsmitglied eingereicht worden. Eine Optimierung könne lediglich mit einer
Senkung dieser Zahl erreicht werden, was einer Begrenzung auf eine Motion pro Jahr
und Ratsmitglied und damit einer gravierenden Einschränkung der parlamentarischen
Rechte gleichkäme. Zudem würde mit einer Verschriftlichung der Beratungen eine
ebenfalls ungewollte Einschränkung der wichtigen politischen Debatte in Kauf
genommen. Das diskussionslose Überweisen zahlreicher Motionen an den Zweitrat wäre
nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ eine Überforderung des Letzteren, weil
dieser keine Anhaltspunkte habe, mit welchen Argumenten der Erstrat eine Motion
annehmen oder einer parlamentarische Initiative Folge geben wolle. 
In ihrem Bericht versprach die SPK-NR allerdings, sich des Problems der Guillotine-
Klausel anzunehmen. Sie wolle verschiedene Vorschläge prüfen und allenfalls eine
Kommissionsinitiative dazu einreichen. So könnte etwa über Motionen und Postulate,
die nach zwei Jahren nach wie vor unbehandelt sind, ohne Debatte abgestimmt
werden, thematisch ähnliche Vorstösse könnten gebündelt und ohne Rederecht der
Urheberinnen und Urheber behandelt werden. Auch könnte geprüft werden, ob hängige
Motionen in Anträge in einem Bundesratsgeschäft umformuliert werden könnten, es
könnten vermehrt Sondersessionen zur Behandlung von Vorstössen genutzt werden
oder man könnte den Kommissionen die Möglichkeit geben, von der Guillotine-Klausel
bedrohte Motionen und Postulate als Kommissionsvorstösse neu einzureichen. 
Der Nationalrat wird in der Sommersession 2023 über den Antrag der SPK-NR
entscheiden. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.04.2023
MARC BÜHLMANN

Er verstehe und begrüsse, dass die SPK-NR selber eine parlamentarische Initiative
einreichen wolle, um dem Problem der Abschreibung zahlreicher Vorstösse aufgrund
des Mangels an Beratungszeit Herr zu werden, ergriff Matthias Jauslin (fdp, AG) in der
Sommersession 2023 das Wort, um seine eigene parlamentarische Initiative zu
bewerben, mit der er die «Guillotine-Klausel» bei hängigen Vorstössen abschaffen
wollte. Eine grosse Zahl eingereichter Motionen und Postulate werde nämlich gar nicht
behandelt, weil sie nach zwei Jahren abgeschrieben, also eben dieser Guillotine-Klausel
zum Opfer fallen würden. Er sei selber Mitglied der SPK-NR gewesen und wisse, dass
dieses Problem zwar schon lange diskutiert werde, bisher aber nichts geschehen sei.
Deshalb wolle er dem Nationalrat seine eigene parlamentarische Initiative schmackhaft
machen, damit in der Folge Lösungen für diese Probleme diskutiert werden könnten. Er
befürchte, dass das Anliegen «in der nächsten Amtsperiode» wieder in Vergessenheit
gerate, wenn man es nicht «fest einbuche». 
Mit 135 zu 44 Stimmen (11 Enthaltungen) teilte die Mehrheit des Nationalrats diese
Befürchtung allerdings nicht und gab der parlamentarischen Initiative Jauslin keine
Folge. Einzig eine grosse Mehrheit der Fraktion des Initianten (26 Stimmen), die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2023
MARC BÜHLMANN
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geschlossen stimmende GLP-Fraktion (13) und einzelne Mitglieder der Fraktionen der SP
(3), der Mitte-EVP (1) und der Grünen (1) sprachen sich für Folgegeben aus. 6

1) AB NR, 2018, S. 145 ff.
2) AB NR, 2019 S. 2176 ff.; BBl. 2019, S. 8199 ff.; AZ, TG, 10.12.19
3) AB NR, 2020, S. 1246 ff.; Bericht SPK-NR vom 29.05.20 
4) AB NR, 2020, S. 1878 ff.; Medienmitteilung SPK-NR vom 3.7.2020
5) Bericht SPK-NR vom 20.4.23; Medienmitteilung SPK-NR vom 17.2.23
6) AB NR, 2023, S. 1112 f.
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